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Erwägungen

E. 6
Pflicht zur Information des Betroffenen bei erstmaliger Auf- nahme von Daten.

E. 7
Verbot der Speicherung von Intimdaten, soweit nicht beson- dere öffentliche Interessen (z.
B. ärztliche Informationen im Versicherungswesen) dies verlangen; Verbot aller Speiche-
rung und Weitergabe von Daten, die auf unkorrekte (illegale) Weise beschafft worden sind.

E. 8
Regelung der sogenannten Datensicherheit, insbesondere Schaffung technischer und
organisatorischer Massnahmen zum Schütze der Daten gegen Entwendung, Löschung, Be-
schädigung und Weitergabe.

E. 9
Vorkehren zum Schütze von Berufs- und Amtsgeheimnis- sen gemäss der Bundes- und
kantonalen Gesetzgebung im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung.
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